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2. Sweden

3A. Kommerskollegium

3B. Transportstyrelsen

4. 2023/0503/SE - T40T - Stadt- und Straßenverkehr

5. Bestimmungen zur Änderung der Verordnung der schwedischen Straßenverkehrsverwaltung (VVFS 2003:19) über
Fahrzeuge, die zu Zugmaschinen und PKWs der Klasse II, motorisierte Geräte, umgebaut werden

6. Winterreifen auf Traktoren, die aus umgebauten Autos hergestellt werden, auch bekannt als A-Traktoren.



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

7.

8. Die Bestimmungen ergänzen die bevorstehende Änderung von Kapitel 4 § 18a der Straßenverkehrsverordnung
(1998:1276), mit der Anforderungen an Winterreifen an Zugmaschinen aus umgebauten PKWs (A-Traktoren) eingeführt
werden. Die Bestimmungen präzisieren die Anforderungen an den Einsatz der Winterreifen gemäß der Verordnung und
sind dieselben, die bereits für Autos gelten. Es gibt allgemeine Empfehlungen, die die regulatorischen Bestimmungen
ergänzen.

Die Gesetzesänderung wurde der Europäischen Kommission notifiziert.

9. Die Änderung der Verordnung sieht vor, dass A-Traktoren auf Fahrten in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 31. März
Winterreifen verwenden müssen. Da in der Verordnung nicht festgelegt wird, welche Reifen Winterreifen sind, soll dies
durch die Verordnungsänderung geklärt werden. Wenn diese Regeln nicht eingeführt werden, kann die Verordnung nicht
angewendet werden.

10. Verweis(e) auf Grundlagentext(e): Grundlagentexte wurden im Rahmen einer früheren Notifizierung übermittelt:
2002/0415/S

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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